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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Beschwerde richtet sich gegen die am 8. Mai 1990 

verkündete und am 18. Juni 1990 schriftlich begründete 

Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das 

europäische Patent Nr. 0 161 416 (Anmeldungsnuiiiiner 

85 103 063.5) widerrufen worden ist, weil der Gegenstand 

des erteilten Anspruchs 1 des Patents nach Auffassung der 

Einspruchabteilung nicht auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruhte (Artikel 52, 56 EPU). 

II. 	ml Einspruchsverfahren wurden die folgenden Entgegen- 

haltungen genannt: 

DE-A-2 429 037 

DE-A-2 154 756 

DE-A-]. 504 230 

Bayer-Firinenschrift PU 52 061 vom 01. August 1978 

Vorläufiges Merkblatt Bayfill der Bayer AG 

(15. August 1971) 

JP-A-56/164 829 (Abstract) 

In der angefochtenen Entscheidung wurde die fehiende 

erfinderische Tàtigkeit in bezug auf die Druckschrift (1) 

begrundet. 

III. 	Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat am 

14. August 1990, unter gleichzeitiger Zahiung der 

entsprechenden Gebühr, Beschwerde eingelegt. Die 

Beschwerdebegrundung ging am 17. Oktober 1990 em. Gleich-

zeitig hat die Beschwerdeführerin neue Ansprüche 

vorgelegt. 

Beschwerdegegnerinnen I und III (Einsprechende I und III) 

haben dazu Stellung genommen. Die Beschwerdegegnerin III 

nannte erstmals die folgende Druckschrift: 
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(7) DE-A-2 057 109. 

Am 27. November 1991 fand eine mündliche Verhandlung 

statt. Für die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende II) 

ist, obwohl ordnungsgemäB geladen, niemand erschienen. In 

dieser Verhandlung überreichte die Beschwerdeführerin 

einen neuen Anspruch 1. 	 - 

Der nuninehr geltende Anspruch 1 lautet: 

"Verfahren zur Herstellung von hinterschàumten Formteilen, 

wobei in eine Schàumform ein Qberflächenwerkstoff (1) 

eingeformt und anschlieBend ein Schaumstoffreaktions-

gemisch eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daB auf 

der Rückseite des Oberflâchenwerkstoffes (1) jene Stellen, 

an denen besonders sich schauxnfreie Bereiche (6, 51) 

bilden könnten, von der Rückseite her mit einem Polymer 

(7, 43, 54) ausgefüllt werden." 

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Patents aufgrund der folgenden tJnterlagen: 

- Anspruch 1, überreicht. in der inündlichen Verhandlung, 

- Ansprüche 2 bis 9, eingereicht am 17. Oktober 1990, 

- Beschreibung und Zeichnungen wie erteilt. 

Die Beschwergegnerinnen beantragten die Zurückweisung der 

Beschwerde. 

Entscheidungsgrunde 

A 

1. 	Die Beschwerde ist zulàssig. 

01331 	 . . 
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2. 	AnderuncTen und Ausleciung des AnspruChs 1 

Anspruch 1 unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 

dadurch, daB das Merkmal "an jenen Stellen, an denen sich 

schauinfreie Bereiche (6, 51) bilden könnten bzw. gebildet 

haben, zum Ausfüllen dieser Bereiche (6, 51) von der 

Rückseite her ein Polymer (7, 32, 43, 54) aufgebracht 

wird" durch das Nerkmal "jene Stellen, an denen besonders 

sich schaumfreie Bereiche (6, 51) bilden könnten, von der 

Rückseite her mit einem Polymer (7, 43, 54) ausgefüllt 

werden" ersetzt worden ist. Mit der Streichung des 

Ausdrucks "bzw. gebildet haben" kommt ein Ausfüllen nach 

dem Ausschäumen des Schauinstoffreaktionsgemisches nicht 

mehr in Frage. Dies führt zu einer Begrenzung des durch 

den Anspruch 1 definierten Schutzbereichs (Artikel 69 (1) 

EPTJ), so daB kein VerstoB gegen Artikel 123 (3) EPU 

von iegt. 

Die Kanuner hegt jedoch einige Zweifel, ob das Teilmerkinal 

"jene Stellen, an denen besonders sich schaumfreie 

Bereiche bilden könnten", d. h. besondere Stellen, und 

nicht alle, durch die ursprüngliche Beschreibung und 

insbesondere durch den von der Beschwerdeführerin 

erwähnten, in dleser Beschreibung enthaltenen Ausdruck 

"und spezielle, insbesondere hervorstehende Abschnitte" 

auf Seite 2, Zeile 30 und 31, of fenbart ist. Die 

Beschwerdeführerin hat erklärt, daB sie mit "besonders" 

zum Ausdruck bringen wolle, daB für die Erfindung 

wesentlich sei, dal3 nicht die gesamte Innenfläche des zu 

hinterschäumenden Oberflächenwerkstoffes, sondern im 

wesentlichen nur die kritischen Bereiche, wie Vorsprünge 

oder Hinterschneidungen, wo üblicherweise derartige Lunker 

oder Fehistellen auftreten, gesondert behandelt werden, so 

daB eine ebene Fläche als Grundlage für das anschlieBend 

einzubringende Schaumstoffreaktionsgemisch geschaffen 

wird. 

L 
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Die Zulässigkeit des geltenden Anspruchs 1 im Hinblick auf 

Artikel 123 (2) EPU braucht im vorliegenden Fall jedoch 

nicht abschlie8end geklàrt zu werden, weil sich dessen 

Gegenstand in naheliegender Weise aus dem Stand der 

Technik ergibt und soinit nicht patentfähig ist (vgl. unten 

Abschnitte 4 ff.). 

Neuheit 

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu, da keine 

der genannten Druckschriften em n Verfahren zur 

Herstellung von hinterschäumten Formteilen of fenbart, bei 

dem lediglich die hervorragenden Abschnitte des Ober-

flächenwerkstoffes mit Polymer ausgefüllt werden. 

Dokument (6), das nach Auffassung der Beschwerde-

gegnerinnen das Verfahren gemaB Anspruch 1 des Streit-

patents neuheitsschädlich vorwegnimmt, betrif ft die 

Herstellung von hinterschäumten Formteilen für Sitz-

poister. In einer Unterform wird eine Kunststoffolie 

geprägt. Nach dieser Einforinung werden zuerst auf den 

dainit hergesteilten Qberflächenwerkstoff Schauinstof f- 

einlagen aus Polyurethan, also feste Kissen, in den durch 

die Form gebildeten vorspringenden Bereichen und dann das 

flüssige Schauinstoffreaktionsgemisch aufgebracht. Wie aus 

den Figuren dieses Dokuinents hervorgeht, ragen die Kissen 

jedoch über diese Bereiche hinaus, so daJ3 sich zwischen 

ihnen andere Vertiefungen bilden, und damit auch neue 

Fehlerstellen. Dadurch wird aber keine ebene Fläche 

geschaffen, so daB der Zweck des "Ausfüllens" gemäB 

Anspruch 1 des Streitpatents nicht erreicht wird. Zur 

Auslegung des Ausdrucks "Ausfüllen" ist aufgrund von 

Artikel 69 EPU die Beschreibung des Streitpatents 

heranzuziehen. Darin ist der Zweck dieses Ausfüllens 

angegeben (Spalte 3, Z. 33-39 der erteilten Fassung). 

11 
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5 	 T662/90 

Dokument (6) of fenbart somit nicht das Verfahren gemãi3 

Anspruch 1 des Streitpatents und ist daher nicht 

neuheitsschädlich. 

Nächstlieciender Stand der Technik 

Im Einspruchsverfahren wurde das Dokuinent (1) als nächst-

liegender Stand der Technik betrachtet. Aufgrund der (in 

Abschnitt 2 oben dargelegten) Auslegung des Anspruchs 1 

des Streitpatents, ist die Kainmer der Auffassung, daI3 

Figur 1 des Streitpatents, in der ein hervorstehender 

Abschnitt des Oberflàchenwerkstoffes und darin eine 

Fehierstelle in der Form einer Schäumstörung mit Luft-

einschluB dargesteilt sind, den der Erfindung des Streit-

patents am nächsten komnmenden Stand der Technik darstelit. 

Dieser Stand der Technik entspricht dem Oberbegriff des 

Anspruchs 1, wonach in eine Schâumform ein Oberflãchen-

werkstoff eingeformt und anschlieBend ein Schaumnstof f-

reaktionsgemisch eingebracht wird. 

Aufgabe und Lösung 

Bei der Anwendung dieses bekannten Verfahrens kann nicht 

absolut sicher ausgeschlossen werden, daB sich infolge der 

nicht im voraus bestimnmnbaren FlieBverhältnisse des 

Reaktionsgemisches Schâumstârungen in Form von Lunkern 

oder Lufteinschlüssen dicht unterhalb des in die Schãumn-

form eingelegten Oberflächenwerkstoffes bilden, so daB mit 

feh].erhaften Stel].en auch an der sichtbaren Oberflãche zu 

rechnen ist. Wie demu in Figur 1 des Streitpatents 

gezeigten Formnteil zu entnehmnen ist, sind die für das 

Reaktionsgemisch schwer zugänglichen Stellen, z. B. 

soiche, die Ecken oder Vorsprünge aufweisen, besonders 

betroffen. Diese Stellen werden daher von dem sich 

bildenden Schaumstoff nicht ausreichend hinterschäumnt bzw. 

nicht ausreichend mit dem Reaktionsgemisch gefüllt. 

01331 
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Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, em 

Verfahren bereitzustellen, mit dem derartige Fehler-

stellen vermieden werden können. Diese Aufgabe wird nach 

Aufassung der Kaimner durch die im kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1 des Streitpatents aufgeführten Verfahrens-

merkinale gelóst. Durch den zuerst durchgeführten 

Verfahrensschritt des Ausfüllens gefãhrdeter Stellen wird 

eine ebene Fläche als Grundlage für das anschlieBend 

einzubringende Schauinstoffreaktionsgemisch geschaffen, so 

daB hierdurch die Gefahr des Entstehens von Fehierstellen 

auf ein Minimum reduziert wird. 

Der Behauptung der Beschwerdeführerin, daB schon die Idee, 

bestimmte potentielle Fehierstellen zu wâhlen, eine 

erfinderische Leistung darstelle, kann die Kammer nicht 

folgen. Die Bestimmung potentieller Fehierstellen in 

Abhängigkeit von der Konfiguration des Oberflächenwerk-

stoffs stellt eine MaBnahine dar, die voin Fachmann 

getroffen werden kann, ohne daB er dabei erfinderisch 

tätig wird. Diese Idee wurde deshaib bis jetzt nicht 

benutzt, well die Hersteller nach Aussage der Beschwerde-

gegnerinnen eine elegantere Lösung verwenden, bei der nach 

Mäglichkeit ein Oberflàchenwerkstoff verwendet wird, 

dessen Formgebung sich durch das Fehlen von Vorsprüngen 

und àhnlichen Stellen auszeichnet. 

Das Ausfüllen potentieller Fehierstellen auf der Rückseite 

des Oberflàchenwerkstoffes mit einem Polymer gehort 

jedoch zum Wissen und Kännen des Fachmanns auf dem Gebiet 

der Herstellung hinterschäumter Formteile. Dies wird durch 

Dokuinent (4) oder (5), aber auch durch den Vortrag der 

Beschwerdegegnerinnen I und III während der mündlichen 

Verhandlung bestàtigt: In der Praxis werden alle fertigen 

Forntteile nach ihre Herstellung gemäB dem Verfahren, das 

im vorliegenden Fall den nâchstliegenden Stand der Technik 

01331 	 . . . 1... 
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darsteilt (vgl. oben Abschnitt 4), von Fachleuten geprüft, 

die mit ihren Fingern die Fehlerstellen bestiinmen, und 

danach, wenn nätig, durch Nacharbeit gem&B Dokument (4) 

ausgebessert, indem mi Bereich der festgestellten Hohi-

ràunie eine Reparaturmasse von der Formteilrückseite mit 

Hilfe einer Injektionsspritze oder Injektionsnadel 

eingespritzt wird. 

8. 	Es ist kiar, daB diese Nacharbeit einen betràchtlichen 

Aufwand an Zeit und Personal erfordet und somit kost-

spielig ist. Geht es nun gemäB der obengenannten Aufgabe 

darum, nur die gravierendsten und am hâufigsten 

auftretenden Fehierstellen soweit wie möglich zu 

verineiden, so ist es für den Fachinann sofort erkennbar, 

daB eine Prüfung durch Abtasten nicht mehr riötig ist. 

Dieser Umstand regt ihn dazu an, auf das Nacharbeiten zu 

verzichten und ein kontinuierliches Verfahren durch-

zuführen. liii Hinblick auf die spãtere Massenproduktion 

dieser Formteile können diese potentiellen Fehierstellen 

durch einige Modeliversuche mit hinreichender Genauigkeit 

festgestellt und das Herstellungsverfahren entsprechend 

konzipiert werden. Entgegen der Meinung der Beschwerde-

führerin ist die Kaminer der Auffassung, daB dann der 

Fachivann auch ohne weiteres erkennen kann, daB eine 

Umkehrung des aus Dokuinent (4) bekannten Verfahrens - 

d. h. ein Ausfüllen der sicher gefahrdeten Bereiche vor 

dem Ausschãumen, statt nachher - ohne weiteres 

durchgefuhrt werden kann. Diese Umkehrung führt jedoch 

uninittelbar zuin Gegenstand des Anspruchs 3. des 

Streitpatents. 

Die Beschwerdeführerin hat ferner vorgetragen, daB die 

Erfindung in Wirklichkeit keine Umkehrung des Verfahrens 

nach Dokument (4) betreffe, weil sich dieses Dokument 

ausschlieBlich auf die Fehierstellen beziehe, die sich 

unmittelbar hinter dem Oberflächenwerkstoff befinden. 

01331 
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Da der Fachmann im Hinblick auf die gemäB Streitpatent zu 

läsende Aufgabe schon die potentiellen Fehierstellen 

bestimmt hat, spielt jedoch weder die Lage oder die Art 

der Fehierstellen eine Rolle. AuBerdem befinden sich die 

betroffenen Fehierstellen gemâl3 der un Streitpatent 
beanspruchten Erfindung auch typischerweise unmittelbar 

auf der Rückseite des Oberflâchenwerkstoffes. 

9.• Aus alledem folgt, dai3 der Gegenstand des geltenden 

Anspruchs 1 des Streitpatents wegen fehiender 

erfinderischer Tãtigkeit (Artikel 56 EPU) nicht patent-

fähig ist. Das Patent kann daher keinen Bestand haben. 

Entscheidungsforinei 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschàfstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 

vJgi 
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